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Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsanordnungen 

Rechtsverordnung 
über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des 

gehobenen allgemeinen kirchlichen Verwaltungsdienstes 
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

gehobener Dienst-NEK; APOgD-NEK) 
vom 8.9.1993 

Die Kirchenleitung hat aufgrund von Art. 81 Abs. 3 der \'er
fassung in Verbindung mit§ 4 Kirchenbeamtinnen- und Kir
chcnbc,1mtcncrgännmgsgeset/. in der fassung dl'r Bckannt
m,ichung \'0111 12. Fd1rnar 1992 (C\'()Rl. S. 88) folgL·ndc 
Rcd1ts\'l'rordnung erl,1:-,:-,cn: 

I. Geltungsbereich, Zulassung zur Ausbildung

§1
Geltungsbereich 

Diese Rechtsverordnung regelt die Ausbildung und Prü
fung der Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahn des 
gehobenen allgemeinen kirchlichen Verwaltungsdienstes 
(Kircheninspektoranwärterinnen und Kircheninspektoran
wärter). 

§2
Allgemeine Voraussetzungen 

In den Vorbereitungsdienst der Laufbahn des gehobenen 
allgemeinen kirchlichen Verwaltungsdienstes kann eingestellt 
werden, wer 

(1) die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung
zur Kirchenbeamtin oder zum Kirchenbeamten erfüllt, 

(2) die Fachhochschulreife oder eine andere zu einem
Hochschulstudium berechtigende Schulbildung oder einen 
als gleich11 ertig anerkannkn ßildungsstcrnd nachweist und 

(3) im Zeitpunkt der Emstellung nicht älter als 32, als
Schwerbehinderte oder Schwerbehinderter nicht älter als 40 
Jahre alt ist. Über Ausnahmen entscheidet bei dringendem 
dienstlichen Interesse die Ausbildungsbehörde. 

ci 3 
Bewerbung, Auswahl 

(1) Bewerbungen sind an die einstellenden Körperschaften
zu richten. 

(2) Der Bewerbung sind beizufügen:
1. ein Lebenslauf
2. ein Paßbild
3. das Abschluß- oder Abgangszeugnis der zuletzt besuchten

Schule; liegt dieses noch nicht vor, zunächst das letzte
Schulzeugnis,

4. ggf. Nachweise und Zeugnisse über Tätigkeiten seit der
Schulentlassung und

5. ggf. eine Kopie des Schwerbehindertenausweises oder des
Gleichstellungsbescheides des Arbeitsamtes,

6. ein Nachweis über die Mitgliedschaft in einer ev.-luth. Kir
che oder einer anderen Gliedkirche der Ev. Kirche in
Deutschland.Die Zeugnisse und Nachweise nach den
Nummern 3. und 4. sind bis zur Einstellung nachzureichen,
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,\·enn sie zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht nirge
lc•gt werden können. 

(3) Der Entscheidung über die Einstellung geht ein .--\us
wahlverfahren voraus. 

(4) Die :\uswahl ckr lkwL'rberinnl'll und BL·werbcr trifft
der Jeweilige Dienstherr aufgrund der vorliegenden Zeugnis
se und sonstigen Unterlagen und des Ergebnisses eines Eig
nrn1gstcsts. Eine \'(1r.1usw.ihl m1igrund der 1·orliegenden 
Zeugnisse und sonstigen UntL'rlagen ist zulässig. 

(5) Bewerberinnen und Bewerber, die nach den vorliegen
den Unterlc1gen die VorauSSL'tzungl'n für cirw Einstellung 
nicht erfüllen oder nach dem Ergebnis der Vorauswt1hl oder 
nach ihren Leistungen im Eignungstest für eine Einstellung 
nicht in Fr,igc kommen, erhalten n;1ch angcnws�ener Friq ei
nen enhprL'Chendcn Bescheid. 

�4 
Einstellung 

(1) Die nach§ 3 ausgewählten Bewerberinnen und Bewer
ber werden nim Dienstherrn unter Bc\1chtung von § 1 Kir
chcnbe,1mtinnen- un-:l Kirchenbeam tenergi1111ungsgesetz 
KBErgG in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Februar 
1992 (GVOBI S. 88) eingestellt. 

12) Vor der Einstellung haben die ßl'werbennnen und Be
werber folgende weitere Unterlagen beizubringen: 
1. ein amts,irztliche, Gesundheitszeugnis
2. die Ceburtsurkunde
3. ggf. die Heiratsurkunde und die Geburtsurkundender Kin

der
�. l'ine ErkLuung über etwaige Vorstrafen oder schwebende 

Ermittlungs- oder Strafverfahren 
"i. eine Frklcinmg darüber, d,1!? die wirtsck1ftlichen Verh,ilt

nisse ge(,rdnel sind und 
6. die Einwilligung der gesetzlichen \' etreterin und des ge

setzliches Vertreters, falls die Bewerberin oder der Be1�·er
ber minclL-rFihrig isl.

(3) Die ausgewählten Be1\·erberinnen und Bewerber wer
den in der Regel zum 01. August des fohres eingestellt; die 
1\usbildung�bchi1rliL- kann in Ausn,1hnwfiillcn gcringtügige 
Ab,\·eichungen zulassen. 

� 5 
Rechtsstellung 

(1) Die zum Vorbereihmgsciienst zugefassenen Bewerbe
rinnL'n und ßL•wcrber \\'erden ,11s Kirchenbe,1mtinncn und Kir
chenbeamte auf Widerruf eingestellt. Sie führen die Dienstbe
zeichnung Kircheninspektoranwärterin oder Kircheninspek
toranwärter. 

(2) Der Vorbereitungsdienst dauert drei Jahre.

(3) Wird die Ableistung des Vorbereitungsdienstes anders
als durch Erholungsurlaub unterbrochen, kann die Ausbil
dungsbehörde im Einvernehmen mit den für die Durchfüh
rung des Studienganges zuständigen Stellen Abweichungen 
vom Ausbildungsgang zulassen, wenn dies für eine ord
nungsgemäße Fortsetzung der Ausbildung nohvendig ist. 

Werden Teile der Ausbildung nach Maßgabe der Verord
nung wiederholt, kann der Vorbereitungsdienst entsprechend 
verlängert werden. Die Entscheidung trifft die Ausbildungs
behörde im Einvernehmen mit der für die Durchführung des 
Studienganges zuständigen Stelle. 

(4) Der Vorbereitungsdienst endet mit Ablauf des Monats,
in dem die Mitteilung über das Bestehen der Laufbahnprü-

fung dem Prüfling zugestellt wird. Der Vorbereitungsdienst 
CT,dct ferner mit dem Ablauf cll'S Tage�, an dem der Kirclwnin
spektoranwärterin uder dem Kircheninspektoranw�irter die 
Mitteilung zugestellt wird, daE sie oder er die Laufbahnprü
fung nicht bestanden hat und zu einer vViecierholung der 
Lmfüahnprüiung nicht /Ugel.issen wird. Mit dem \·urberL'i
tungsdienst endet auch das Beamtenverhältnis auf Widerruf. 

11. Ausbildungsgrundsätze

§b
Ziel der ,\usbildung 

(1) Die Ausbildung vermittelt in einem anwendungsbezo
genen Studium den Kirchcnmspckt\,r,rnw:irtL"rinnL'n und Kir
cheninspektoram\·!ütern die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und Methoden sowie die berufspraktischen Fähigkeiten und 
Kenntnisse, die sie zur Erfüllung der Aufgaben in ihrer Lauf
b.ihn bcf,1higen. 

(2) Die Ausbildung dient einer Persönlichkeitsbildung, die
aui die \'erantwortung ,1ls !\titarbL,itc-rin odt>r Mitarlwiter im 
Dienst der 1'\Jordelbischen E\>Luth. Kirche hmtührt. Zugleich 
soll sie auf ein verantwortliches Handeln in einem freiheitli
chen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat vorbereiten. 
Neben Crundl.igenwisscn und i,ichspc/.ifischen Kenntnissen 
soll insbesondere methodisches Wissen vermittelt werden, da
mit auch neue Aufgabenstellungen rational durchdrungen 
und gL•li,st WL'rlkll kiirrncn. DiL• 1\u�bildung s,,ll dic F,1higkeit 
zu bürgernahem \'erhalten tördern. 

(3) Die Ausbildung soll die Lernfähigkeit und Lernbereit
schait Wt>itercnt,\·ickcln unci dil' (;rund l,1gL'n für t>inc �t:indige 
\ \' issenserweiterung schaffen. 

§7
Aus bild ungsbeh,,rde, Ausbildungsstellen 

(1) Ausbildungsbehörde ist das �ordelbische Kirchenamt.

(2) Ausbildungsstellen sind
1. die einstellenden Körperschaften
' das 1\ u sbildtm gszentru rn für Verwaltung Eich hnchschu

le für \'erw,11lung, l'oli/ci und Steuerwesen (im folgenden 
Verwaltungsfachhochschule genannt) 

, die ausbildenden Behörden für die berufsprnktischen Stu
die1vl·iten. 

Die Zuweisung zu den Ausbildungsstellen obliegt der Aus
bildungsbehörde In den ,\usbildungsstdlen unterliegen die 
Kirchen inspeklor,1 mvärtL•ri nnen und Kirc hL•ninspt>ktoran
wärter auch den \Veisungen und Anordnungen der dortigen 
Vorgesetzten. 

§8
Ausbildungsleitung 

(1) Die Ausbildungsbehörde bestellt eine Kirchenbeamtin
oder einen Kirchenbeamten des höheren oder des gehobenen 
allgemeinen kirchlichen Verwaltungsdienstes zur Ausbil
dungsleiterin oder zum Ausbildungsleiter. 

(2) Die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter ist
dafür verantwortlich, daE die erforderlichen Voraussetzun
gen für eine erfolgreiche Ausbildung geschaffen werden. Sie 
oder er hat sich über den Ablauf der Ausbildung regelmäßig 
zu informieren und die Kircheninspektoranwärterinnen und 
Kircheninspektoranwärter zu betreuen. Dabei hat sie oder er 
sich insbesondere der Schwerbehinderten und Gleichgestell
ten anzunehmen. 
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(3) In den ausbildenden Körperschaften sind Ausbildungs
beauftr.,gte zu bestellen. Es ist ihre Aufgabe, dazu bei/Utra
gc11. d,·n ordnungsgcm:11,en Ablauf der bL'rufspra ktischL'n :\r

beit zu gL'währleisten. SiL' sollen als ßindcglied zwischL'n dL'n 
Kircheninspektoranwärterinnen und Kircheninspektorenan
wärtern und der Ausbildungsbehörde tätig sein. 

§9
Ausbildungsgang, Studium 

( 1) Die Kirchenmspt-ktoranw,irterinncn und Kirchenin
spektoranwärter sind zugleich Studiecmde an der \'erwal
tungsfachhochschule.Der Vorbereitungsdienst besteht aus ei
nem Grund- und einem Hauptstudium. Die fachtheoretischen 
und berufspraktischen Studienzeiten \\·erden in den Ausbil
dun,i:c;sstellen n,Kh § 7 Absatz 2 absolviL'rt. Das Studium ist \\·ie 
folgt gegliedert: 

l. Grundstudium
a) Orientierungspraktikum 2 Monate

b) fachtheoretische Studienzeiten und Zwischenprüfung
12 Monate

2. H,rnptstudium
a) Hauptpraktikum 1(1 Monat<:'

b) !achtheoretische Studienzeiten und Abschlußprüfung
12 Monate

(21 Die fachtheoretischen Studienzeiten umfassen insge
s,1rnt 2.2:;o Stunden und sind nach nälwrer \ bl�gabe einer Stu
d iem 1rd mmg in Stud iL'n bereiche und Lic hgebictc ei ngetL•i I t. 

(3) Die Studienordnung soll einen Studienplan und Pläne
für die Ableistung der berufspraktischen Studienzeiten ent
halten. Der Studienplan und die Pläne für die Ableistung der 
berufspraktischen Studienzeiten sind zeitlich und inhaltlic·· 
aufein,1ndcr abzustirnnwn. 

§ 10
Leistungsnachweise 

(1 l \\'ährend des gesamten Studiums sind Leistungsnafr 
weise LU erbringen. Diese sind: 

1. Kl.1usur

2. RdL'rat
3. Seminar oder Projektarbeit (schriftliche Ausarbeitung odt·,

Referat)
4. Prüfungsgespräch und

.'i. 13efähigungsbericht

(21 Die Klausur ':'Oll in der Regel ab L'inheitlicher Leistung, 
nach\\·c+; von allen Stud ierc·nden c·il,e, Studienjahrgangt·, gv 
schrieben werden. Für jede Klausur ist eine Bearbeitungsze1, 
von mindestens drei und höchstens vier Zeitstunden anzuset 
zen. Zu einem Prüfungsgespräch können bis zu vier Studil' 
rende zusammengefaßt werden; die Prüfungsdauer beträgt 
etwa 20 Minuten pro zu prüfende Person. Das Referat soll 
30 Minuten nicht überschreiten. Die Seminar- oder Projektar 
beit soll inhaltlich und im Schwierigkeitsgrad der Klausur 
gleichwertig sein. Die Erbringung eines Leistungsnachweise:
nach Abs. 1 setzt ein Studienangebot von mindestens 30 Stun
den voraus. 

(3) Wird ein Leistungsnachweis mit ausreichendem Ent
schuldigungsgrund versäumt, ist ein vergleichbarer Lei
stungsnachweis nachzuholen; das gilt nicht nur für den Befä
higungsbericht. Wird bei der Erbringung eines Leistungs
nachweises ein Täuschungsversuch unternommen, ist der 
Leistungsnachweis mit 0 Punkten (,,ungenügend") zu bewer
ten; das gleiche gilt, wenn ein Leistungsnachweis ohne ausrei
chenden Entschuldigungsgrund versäumt wird. 

(4) Schwerbehinderten und Gleichgestellten, die infolge ih
rer Behinderung anderen Studierenden gegenüber im Nacht
eil sind,\\ L'rdcn angeme��L'nL' ErleichterungL'n ,mseboten. Die 
Erlcid11l'nmgen werden nur auf Antrag ge\\·jhrt. Soweit Lei
stungsnach\\·eise anonym angefertigt werden, ist sicherzustel
len, daß den Beurteilenden zusätzlich zur Kennzahl die Art 
und Sch\\·ere der Behinderung und die daraufhin gewährte 
Erleichterung mitgeteilt werden. Die Mitteilungspflicht be
steht nur für Behinderungen, diL' für diE· Cc·\\<ihrung von Er
leichterungL'n ursächlich ge1\·esen sind. Dk erforderlichen 
MalsnahmL'n und Entscht•idungen trifft die \·envaltungsfach
hochschule. 

(5) Die Ergebnisse der Leistungsnachweise sollen den Stu
dierenden in der Regel bis zum Ende eines jeden Studienab
schnittes bekanntgegebL'n werden. 

§ 11
Bewertung der Leistungen 

(1) Die erbrachten Leistungsnachweise sind mit folgenden
Punktzahlen und den sich daraus ergebenden ).;oten zu be
WL'rtcn: 

15 bis l-1- Punkte 

13 bis 11 Punkte 

lO bis i< Punkte 

7 bis :; Punkte 

<± bis 2 Punkte 

1 bis O Punkte 

sehr gut (l) 
eine Leistung, die den Anforderungen in 
besonderem Maße entspricht; 

gut (2) 
eine Leistung, die den Anforderungen 
voll entspricht; 

bdriL'digcnd (3) 

eine Leistung, die im allgemeinen den 
Anforderungen entspricht; 

ausreichend (4) 
eine I .L•i,tung, die zwar I\Lingel aufwei�t. 
aber im ganzen den :\nfmdt·rungen 
noch entspricht; 

mangelhaft (5) 
eine Leistung, die den Anforderungen 
nicht entspricht, jedoch erkennen läL1t, 
dat� diL· notwendigt'n Crundkenntnisse 
vorhanden sind und die I\LmgE'l in ab
sehbarer Zeit behoben werden können; 

ungenügend (6) 
eine Leistung, die den Anforderungen 
nicht entspricht und bei der selbst die 
CrundkL'nntnisse so luckt'nh,,ft sind, 
dat, d iL' l\fangel in absL'h b,Her Zeit 
nicht bt'hoben werden können. 

(2) Die Note „ausreichend" darf erst erteilt werden, wenn
die gestellten Anforderungen mindestens zur Hälfte erfüllt 
worden sind. 

(3) Durchschnitts-, Gesamt- und Endpunktzahlen sind je
weils auf zwei Dezimalstellen zu berechnen; die dritte Dezi
malstelle bleibt unberücksichtigt. Der Notenwert ist wie folgt 
abzugrenzen: 

Von 14und mehr 
von 11 bis 13.99 
von 8 bis 10,99 
von 5 bis 7,99 
von 2 bis 4,99 
von Obis 1,99 

sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
mangelhaft 
ungenügend 

(4) Für die Bewertung sind in erster Linie die sachliche
Richtigkeit und die Art der Begründung maßgebend. Dane
ben sind je nach Art des Leistungsnachweises auch die Gliede-
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rung, die Klarheit der Darstellung und die äußere Form zu 
berücksichtigen. 

§ 12 
Prüfungsamt, Prüfungskommission 

(1) Die Ausbildungsbehörde nimmt die Aufgaben eines
Prüfungsamtes wahr. Die Verwaltungsfachhochschule trifft 
nähere Regelungen zum Studiengang in einer Studienord
nung, die der Genehmigung der Ausbildungsbehörde bedarf. 

(2) Für die Abnahme von mündlichen Prüfungen werden
Prüfungskommissionen berufen. Diese bestehen aus minde
stens fünf Mitgliedern. § 10 der Landesverordnung über die 
Ausbildung und Prüfung der Laufbahnen des gehobenen all
gemeinen Verwaltungsdienstes im Land Schleswig-Holstein 
vom 29. Juni 1992 (GVOBI. für Schleswig-Holstein für 1992 Nr. 
16) ist mit der Maisgabe anzuwenden, daß bei den nach§ 10 
Absatz 2 Nummer 2 genannten Mitgliedern zwei kirchliche
Vertreterinnen oder Vertreter, darunter eine Theologin oder
ein Theologe in den betreffenden Prüfungskommissionen be
rücksichtigt werden.

lll. Grundstudium und Zwischenprüfung

§ 13
Ziel und Inhalt 

(1) Das Grundstudium vermittelt den Studierenden im
Rahmen einer beruflichen Grundbildung das Verständnis für 
die Wertstrukturen einer freiheitlichen demokratischen 
Staats- und Gesellschaftsordnung und für deren kirchliche, 
rechtliche, wirtschaftliche und soziale Bezüge. Es vermittelt 
außerdem Kenntnisse und Fähigkeiten zu Analyse von Aufga
benstellungen und zur Auswahl und Anwendung von Ar
beitsmethoden und -mitteln. 

(2) Das Orientierungspraktikum dient dem Kennenlernen
des zukünftigen Berufsfeldes, insbesondere durch Informa
tion über die Aufgaben der Verwaltung, die Behördenstruktur 
und die Arten der Verwaltungstätigkeit der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche. Dem Orientierungspraktikum ist ein auf der 
Grundlage der Studienordnung basierender Plan zugrunde
zulegen. 

(3) Inhalt und Gliederung der fachtheoretischen Studien
zeit ergeben sich aus der Studienordnung. 

§ 14 
Zwischenprüfung 

Die§§ 17 bis 19 der Landesverordnung über die Ausbildung 
und Prüfung für die Laufbahn des gehobenen allgemeinen 
Verwaltungsdienstes im Land Schleswig-Holstein vom 29. Ju
ni 1992 in der jeweils geltenden Fassung sind sinngemäis an
zuwenden. 

IV. Hauptstudium und Abschlußprüfung

§ 15 
Ziel und Inhalt 

(1) Das Hauptstudium dient der Ergänzung und Vertie
fung der im Grundstudium erworbenen Kenntnisse und Fä
higkeiten, so dais der erfolgreiche Abschluß der Ausbildung 
erwartet werden kann. 

(2) Das Hauptpraktikum wird nach näherer Regelung in
der Studienordnung auf der Grundlage eines Planes über die 
Ableistung des Hauptpraktikums durchgeführt. Es sollen 

exemplarisch ausbildungsgeeignete Tätigkeiten genannt wer
den, die auf die Vermittlung der Kenntnisse in der fachtheore
tischen Studienzeit abgestimmt sind. 

(3) Inhalt und Gliederung der fachtheoretischen Studien
zeit ergeben sich aus der Studienordnung. 

§ 16
Hauptpraktikum 

(1) Während des Hauptpraktikums sollen den Studieren
den durch unmittelbaren Einblick in die Verwaltungstätigkeit 
Aufgaben, Arbeitsweisen und Zusammenhänge der kirchli
chen und öffentlichen Verwaltung verdeutlicht und ihnen die 
Möglichkeit gegeben werden, die Anwendung der während 
des bisherigen Studiums an der Verwaltungsfachhochschule 
erworbenen fachlichen und methodischen Kenntnisse anhand 
praktischen Verwaltungshandelns zu üben. 

(2) Die Studierenden sollen in den Ausbildungsstellen die
wesentlichen Aufgaben ihrer Laufbahn und anzuwendenden 
Rechtsvorschriften kennenlernen und in die für das Sachge
biet typischen Arbeitsvorgänge eingeführt werden. Ihnen ist 
unter Berücksichtigung ihres Ausbildungsstandes Gelegen
heit zu geben, auch schwierige Aktenvorgänge selbständig zu 
bearbeiten. Dabei sollen sie sich in der Abfassung von Schrift
sätzen und Berichten sowie im mündlichen Vortrag üben. Die 
Studierenden sollen auch an Dienstbesprechungen und Sit
zungen von Vertretungskörperschaften teilnehmen. Regel
mäßig wiederkehrende Arbeiten dürfen ihnen nicht länger 
übertragen werden, als dies für die Ausbildung erforderlich 
ist. 

(3) Die Studierenden dürfen unter Berücksichtigung ihres
Ausbildungsstandes zeitweise während des Urlaubs, der Er
krankung oder der Beurlaubung von Beamtinnen oder Beam
ten des gehobenen Dienstes oder vergleichbaren Angestellten 
deren Vertretung übernehmen. Es ist unzulässig, die Studie
renden ausschließlich zur Entlastung anderer Beschäftigter 
heranzuziehen. 

(4) Die Ausbildungsbehörde wählt unter Beteiligung der
Ausbildungsstellen die nach dem Ausbildungsziel und der 
Berücksichtigung der organisatorischen, personellen und 
räumlichen Verhältnisse geeigneten Stellen des Hauptprakti
kums aus. Dabei ist der im Rahmen der Studienordnung fest
gelegte Plan für die Ableistung des Hauptpraktikums zugrun
dezulegen. Grundsätzlich soll für jede Studierende und jeden 
Studierenden der Ausbildungsgang im voraus festgelegt wer
den. Dabei kann vorgesehen werden, daß Studierende auch 
bei anderen kirchlichen Dienstherren ausgebildet werden. Da
bei ist vorzusehen, daß die Studierenden auch drei Monate des 
Hauptpraktikums bei einem kommunalen Dienstherrn oder 
einer staatlichen Behörde ableisten. 

(5) Das Hauptpraktikum soll in unterschiedlichen Ausbil
dungsstationen in zv,;ei- bis viermonatigen Ausbildungsab
schnitten stattfinden. 

§ 17
Hauptstudium/ Abschlußprüfung 

Die §§ 24 - 38 der Landesverordnung über die Ausbildung 
und Prüfung für die Laufbahnen des gehobenen allgemeinen 
Verwaltungsdienstes im Land Schleswig-Holstein vom 29. Ju
ni 1992 in der jeweils geltenden Fassung sind sinngemäis an
zuwenden mit der Maisgabe, dais anstelle der in § 26 Abs. l 
Nr.2 genannten Leistungsnachweise aus den Wahlpflichtfach
gebieten solche aus den kirchenspezifischen Fachgebieten an
zufertigen sind. 



l\;r. J l/ C\'OBI. 1993 Seite 233 

\'. Laufbahnprüfung 

$ 18 

Die§§ 40 - 45 der Landesverordnung uber die Ausbildung 
und Prüfung für die Lrnlbahnen des gehobenen allgemeinen 
Vern· altungsdienstes im Land Schles,\·ig-Holstein vom 29. Ju
ni 1992 in der jeweils geltenden Fassung sind sinngemiil; an
ZUI\ t·ndcn mit der \L11;gabe, d,11< die L1ulh1hnbdiihigung für 
den gd1obenen ,1\lgemei1wn kirchlichen Verwaltungsdi,·nst 
en\urbt:n wird. 

VI. Übergangs- und Schlul'\'Orschriften

$ Jll 
Ausbildung und l'riitung in Hamburg 

Soweit im Einzelfall eine Ausbildung und Prüfung für den 
gehobenen allgemeinen kirchlichen \'erwaltungsdienst im 
Zllsammenwirken mit der Freien und Hansestadt Hamburg 
durchi:;dührt wird, gelten die für die Lichhochschulc für öf
kntlicl1e VL'Tl\',1ltung ckr hciL'n und H,1JN'St,1d t 1 \,rn1bur,e; L'l'
lac-scnL'n Recht�\orschrifkn sinngcm.il, 

§ 20
Lbergangsregelung 

Fur Kirchcnbeamtinn,m und Kirchenbeamte, deren \'twbe
rL'itune;sdienst ,1111 (11. \ugust l'N2 bq�,mncn h,11, ist ,Li,; Stu
dium \\Jl' tolgt gegliedert: 

1. Grundstudium
,1) fochtlworl'tisclw StudiL'l1ZL'it 1 = 8 MonalL'

b) Crundpr,iktikum = 4 \1on,11e

c) Fach theoretische Studienzeit= 2 Monate und

d) Z1\·ischenprüfung = 4 .\fonate
2 .  Hauptstudium 

,1) H,1uptpr,1ktikum = 8 \l,,n;ite 

b) Lich t11l'orL'lisclw Stud it·n, 7eit- und :\b,c hlufspriifung
= 12 'vlonate.

Die für die Zwischenprüfung geforderten Leistungsnach
weise können bereits in der fachtheoretischen Studienzeit 1 er
bracht \Yerden. 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung über die 
Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des gehobenen all
gemeinen kirchlichen Verwaltungsdienstes nirn 12. Mai 1992 
(( ;vorn J llL/2, 5. 213) ,lllFt·r Kra fl. 

Kiel, drn S. September 19')3 

Die Kirchenleitung 

KL-Nr. 

Bekanntmachungen 

Bekanntgabe eine, Tarifvertrages 

\\-ir \eröffentlichen nachstehend den \'0m Verband kirchli
cher und diakonischer .\nstellungsträger :\:ordelbien (\'KDA-
1\.l:Kl und der Cc\,·erkschilft Frzichung und Wisscnsch,,ft 
(CF\\' 1, glL'1chl,wtcnd mit dem L1m.lc's1 er band I lc1mburg und 
dem [_,11Kksverhand Sch\cswig-J lc,btc'rn der CFW, ,1 
schlussenen Anschluistarifvertrag vom 1 ;, Juli 1993. 

Az.: 3211 - D 12 

Zwischen 

Kord elbisches Kirchenamt 

lm Auftrag 

Sc h m,1 r 

* 

Ansch I ußtarifvertrag 
vom 15. Juli 1993 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK) 

und der 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Hamburg 
Landesverband Schleswig-Holstein 

- einerseits -

- ,1 m.l crcr�ei ts 

wird mit der Grundlage der Tarifverträge ,·om 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

::; 1 

lkr CL,ltungsbL'fL'ich dL·r in dL'r 1\nl,1g,· ,,uf,e;efiihrtcn Tarif
vertriige \';ird auf die Mitglieder der Landeswrbiinde Ham
burg und Schleswig-Holstein der Gewerkschaft Erziehung 
und \Yissenschaft erstreckt. 

Fiir d iL' L.i ngruppiL'nmg dL·r i\ngL'StL,J lten ,1 b LL'hrkr:if!L' gel
ten bis aui weiteres je nach Einsatzort die Eingruppierungs
richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdU 
bzw. die Eingruppierungsrichtlinien der Freien und Hanse
stadt Hamburg in der jeweiligen Fassung anstelle der§§ 22 bis 
25KAT-NEK 

§3
Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 1993 in Kraft. 

Kiel, den 15. Juli 1993 

Für den Verband 
kirchlicher und diakoni:;cher 
Anstellungsträger N ordelbien 

(VKDA-NEK)und 

gez. Unterschriften 

Für die Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft 
Landesverbände Hamburg 

Schleswig-Holstein 

gez. Unterschriften 
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Kiel, den 15. Juli 1993 

Zwischen 

Anlage 
zum Anschlußtarifvertrag 

vom 15. Juli 1993 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger J:\ ordelbien (\XDA-'\JEK) 

und der 

Cewerbch<ltt Er,,:iehung und Wissenschaft 
Landesverband Hamburg 
L1ndesvnb,111d Schlcswig-Holstl·in 

1. Grundlagentarifver trä ge

-einerc,ei ts

- andererseits -

,1) Tarifvertrag ,:ur Regelung der Crundl,1gcn einer kir
chengemäßen Tarifpartnerschaft vom 05 . .\:ovember 
1 Ci79 (CVOBl 1980 c;_ 12) 

b) Schlichtungs\·ereinbarung vom 05. :'-.Jovember 1979
(CVOBJ !9K(I S. 12)

c) T c1rifvertragliche Vereinbarung über Regelungen in fi
n,mziel kn f\,,t!.1gen (CVOm. ] •.ISO S. 14)

2. Kirchlicher Angcs t elltcntarihcrtrag (KAT-f\EK)
vom 15. Januar 1982
(CVOßl. 1LJS2 S. -!2 ff)
in der Fassung des 16. Tarifrertrages zur Änderung des
KAT-'..JEK \'()ff\ 04. M,li 1991 /CVORI. 1 C)C(l)
mit: 

- .-'-nlagc 1a zum KAT-NEK Verp1tun;-�sordnung
n1m Ei. März 1984 (GVOBl. 1984 S. 87 ff.) in der Fas
sung Ynm 04. \fai 1993

- Anlage 2a zum KAT -Sonderregelungen für Ange
sll'llte in An;-,t,1lten und I kirnen, in denen die betreu
ten Personen in ärztlicher Behandlung stehen (SR 2a
KAT)

- Anlage 2b zum KAT -Sonderregelungen für Ange
stellte  in Anstalten und Heimen, die nicht unter die
Sonderregelungen 2a tallen (SR 2b KAT)

- .-\nbge 2d zum K.-\T - Sonderregelungen für Lehr-
kräfte (SR 2d KAT)

ÄT\''\Jr. 1 -C\OBI.llJ8251--16 
ÄT\. '\Jr. 2 -G\'OBL 1983 S. 256 
ÄTV Nr. 3-GVOBL 1985 S. 110 
ÄTV Nr. 4-GVOBI. 1986 S. 295 
ÄTVNr. 5-GVOBL 1987S.170 
ÄTV Nr. 6- GVOBL 1988 S. 196 
ÄTV Nr. 7- GVOBl. 1989 S. 106 
ÄTVNr. 8-GVOBL 1989 S.284 
ÄTV Nr. 9 - GVOBL 1990 S. 93 
ÄTV Nr. 10-GVOBI. 1991 S. 66 
ÄTV Nr. 11 -GVOBL 1991 S. 330 
ÄTV Nr. 12-GVOBL 1992 S. 153 
ÄTV Nr. 13 -GVOBI. 1992 S. 215 
ÄTV Nr. 14- GVOBL 1993 S. 77 
ÄTV Nr. 15 - GVOBL 1993 S. 123 

3. Vergütu ngstar ifvertrag Nr. 9 zum Kirchlichen
Angestellten tarifvertrag (KA T-NEK)
vom 08. März 1993
(GVOBL 1993 S.114)

4. T arih·ertr a g  über e in e  Zulage an Angestellte
\'Olll 17. Mai 19S2
(GVOBl. 1982 S. 1--18)
in der E1s;-,ung des Ändemngst,lrit\'L'rtr,1ges '\r. 6 nlm
13. März 1992 (GVOBl 1992 5. 218)ÄT\' '\Jr. 1 -GVOBI.
1983 S 20

A.TV :'-:r. 2 -GVOBL 1986 S. 153
.\ TV .\: r. 3 - GVOBL 1 g89 S. 253
ÄTV .\.r. 4-GVOßl. 19905.185
ÄTV .\.r. 5 -GVOBI. 1991 S. 70

5. Tarifver tr a g über eine Zuw endung für nicht
beam t e te 'ditarbeitcr
\·om 1S. J anuar 1982
iCVOBI. \<1825. 7--1-)
in der Fassung des Anderungstarifvertrages .\.r. 5 \'Olll
28. J\ugust 1991 (CVOBl 1991 S. 3'i'i)ÄT\' Nr. 1 -C\'C)BI
1983 s. 234

.\ TV .\.r. 2 - G\'OBl. 1 LJK7 S. 173 
ÄTV _'\r. 3-GVOBI. 1988S. 199 
.\ TV .\.r. --1-C\'OBI. 1 Cißg S 26 

6. T,1rih-er tr,1g über c>in l rLlllbsgL·ld ftir nicht
beamtete 'vli ta r bei ter
\'Olll 15. ]anUilf 1932
(GVOBl. 1%2 S. 7b)
in der Fassung des Änderungstarifrertrages \:r. 6 n,m
20. f\ lai 19ll2 (C\'Oßl. l •J'J2 5. 320)

Ä TV '.\Ir. 1 -C\'OBl. 1 g86 5. 294 
ATV '\Jr. 2-GVOßl. JCJ87S. 174 
Ä. TV '\Jr. 3 -GVOBL 1989 S. 26 
/,TV '.'-Jr. --1-C\'OBI. l'lLJl S 189 
Ä TV '\Jr. 3 -GVOBI. 1991 S. 355 

7. Tar ifvertra g über e in e  zusätzliche  Alters- u n d
Hinterblieberll'n\·L'rsorgung für nichtbL'arnkt<'
'vlitarbeiter
vom 1.5. Januar 1982
iGVOßl. l 9o2 S. öü)
in der Fassung des 2. Tarifyertrages zur Änderung und
Erg:inLUng \ om 2--1 J,rnuar ]lJLJU (C\'OBI. 1990 S. 151)

Ä TV '\Jr. 1 -CVOBI. 1983 S. 234

8. Ta rifvertrc1g über ,·e rmögensw irk same Lei5tun
gen ,in nicht beamt ete J\litdrbei t er
vom 15. Januar 1982
iCVOBI. 1982 5. 77)
in der Fassung des ÄnderungstariiYertrages .\:r. 2 \'Olll
28. August 1991 (GVOBl . 1991 S. 353)

ÄTV Nr. 1-GVOBl. 1988 S. 200

9. Tarifvertrag über  di e B ewertung der Unter
künfte für nichtbe amtete Mitarbeiter
Yom 15. Januar 1982
(GVOBL 1982 S. 79)
in der Fassung vom Dl.01.1993 (GVOB\. 1992 S. 377)

10. Manteltarifvertrag für A u szubildende
vom 1. Juni 1983
(GVOBI. 1983 S. 175)
in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 4 vom
20. Mai 1992 (GVOBL 1992 S. 321)

Ä TV Nr. 1 - GVOB!. 1987 S. 91 
ÄTVNr. 2-GVOBL 1989S. 109 
Ä TV Nr. 3 -GVOBl. 1991 S. 352 
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11. Ausbildungs\·ergütungstarihertrag \Jr. 8 zum
\ITV-:\/l1bi
mm üö. \lärz lcJ,1_"\
, GVOBL 1993 S. 120)

12. Tari fr,·rt rag übn die Rq;elung der :\rbeibbe-

2. den Änderungobeschluß \"Om 29. Januar 1991 (GVOBl.
S 161),

."\. die eing,mgs gendmüen "--\nderungsbeschlüsse. 

Kiel, den 13. September 1993 

dingungen der Praktikant innen und Praktikan- l\:ordelbischesKirchenamt ten (T\" Prakt)
\Om 1:;_ .-\pril lLJ'll Im :\uftrc1gc• 
,CVOBl. 1991 S. 2-±2) Gör litz 
in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 2 , om
08. Miir; FN3 (C\"OBI. 1 CJCJ, S. 121 1 :\1 .: 10 K K Vb Riss,·n Rll /R 1 
ÄTV Nr. 1- G\ 061. 1992 S. 319

L',_ Tarih ,· rtrag i1bc-r ein,· LU\\"l'i1dung für ;\u,;u
bildende 
mm 17. \fai 1982 
,CVOFll JCJ82 S. 1:;m 
in der Fa�sung Lil:s j\ndcrungstaniverlrage'- Nr. 2 \"Om 
10. August 1988 ,GVOBl. !988 S. 200)
i.TVl\'.r 1 -C\"C1BL l987S 174

14. Ta rifrertrag über ein Urlaubsgeld iür Auszu
bildendP
\0111 17 \lai 1982
(GVOBl. 1982 S. 151 l
in der Fassung des Änderungstarifrertrages Nr. 3 n)m
211. Mai l llL)2 (C\ Clßl. l 'JlJ2 c,_ :120)
,--\ TV Nr. 1 -G\ OB1. 1986 5. 294 
ÄTVNr. 2-GVOBl.19915.175 

15. Tarifvertrag über ,·e rrnögens,\·irksarne Leistun
gen a n  Auszubildende
\ orn 1 7 \ l a i I lJS 2
\CVOBL 1982 S. 152)
in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 2 \·om
28. J\ugu,L 1991 <CVOBI. 7991 S. :i:;-:;1
xrv Nr. 1 - GVOBl. 198t, s. 201

Kirchenkreisverband Evangelisches Zentrum Rissen: 
Bekanntmachung der Satzung 

Der Kirchenkreis Pinneberg ist mit Ablauf des 30. Juni 1993 
aus dem Kirchenkreisverband Blankenese, Niendorf und Pin
neberg ausgeschieden. Dadurch wurde eine Namensände
rung erforderlich, die die Verbandsvertretung am 3. Juni 1993 
beschlossen hat. Der Verband führt nunmehr die amtliche Be
zeichnung 

„Kirchenkreis verband 
EVANGELISCHES ZENTRUM RISSEN". 

Des weiteren hat die Verbandsvertretung durch satzungs
ändernden Beschluß in§ 7 Abs. 2 Satz 2 der Satzung das Wort 
,,übrigen" durch das Wort „ehrenamtlichen" ersetzt. 

Der nunmehr geltende Wortlaut der Satzung wird nachste
hend bekanntgemacht. 

Die Fassung berücksichtigt: 
1. Die Fassung der Bekanntmachung vom 6. Juni 1984

(GVOBL S. 135),

* 

Satzung des Kirchenkreisverbandes 
Evangelisches Zentrum Rissen 

§1
( 1) Der Kirchenkn·isverhmd Ev.1171-',elisclw, ZL·nlrum Ri�

"t'l1 (nadbtehend als Kirchenkreisverband bezeichnet) ist cils 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ein Kirchenkreisverband 
:---;emäß Artikel .'il der Verfassung der :\'ordelbbchen Kirche. 

(2) lJer Kirchenkreisverband hat seinen S1tL in Hamburg.
(3) Der Kirchenkreisverband hat drei Arbeitsbereiche:

1. Theolo:---;i„ch-l':1d,1gugisclwr Bereich,
2. Wirtschaftsbereich,
3. Verwaltungsbereich.

§2
( 1) Mitglieder des Kirchenkreisverhandcs khnnen Kirchen

krl'ise wcrden. 
(2) Kirchenkreise können ihre Mitgliedschaft und damit ih

rL' Mitwirkungs-, FntsclwidungsrechtP, fin,1117ierung und 
Haltung auf einen oder mehrere dc-r in§ l 1\bs. 3 gcn.inntcn 
,--\rbeitsbereiche beschränken (Teilmitgliedschaft). 

Cl) Für den Anschluß l'ines ,rndL'fL'll Kirchenkreise� an den 
1'irchcnkrcisverb,rnd sind übcrcin�timmcnd,· 1.kschlüs�e dl'r 
Verbandswrtretung sowie der Kirchenkreiss\·noden aller be
teiligten Kirchenkreise erforderlich. Das gleiche gilt, wenn ein 
Kirchenkreis dl'n Llrnf,1ng seinl'r I\1itglil'dsch,1tt hin�i,htlich 
der Aufgaben nach§ 1 Abs. 3 verändern will. Bei der Aufnah
me neuer Kirchenkreise ist ebenfalls über Einschränkungen 
der M itgl iL·Jsch,iit 1u lwsch lil'i,cn. 

(4) Wird aus Teilen eines oder mehrerer der Mitgliedskir
chenkreise ein neuer Kirchenkreis gebildet, so gehö�t auch er 
dem Kirchenkreisverband an. 

(5) Mitglieder des Kirchenkreisverbandes können auch
Kirchengemeindeverbiinde werden, wenn sich ihr Tätigkeits
bereich auf das gsamte Gebiet eines Kirchenkreises erstreckt. 
In diesem Falle treten für die Anwendung dieser Satzung an 
die Stelle des Kirchenkreises, der Kirchenkreissynode bzw. 
des Kirchenkreisvorstandes der Kirchengemeindeverband, 
die Verbandsvertretung und der Verbandsaussch.ufs des Kir
chengemeindeverbandes. 

§3
(1) Der Kirchenkreisverband hat insbesondere folgende

Aufgaben für seine Mitglieder zu erfüllen: 

1. Der Theologisch-Pädagogische Bereich unterstützt durch
praxisbezogene theologische und gemeindepädagogische
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Modellarbeit die Aktivitäten von Kirchenkreisen und -ge
meinden sowie der NEK. 

2. Der Wirtschaftsbereich besorgt unter Nutzung der bauli
chen Anlagen und Einrichtungen des Evangelischen Zen
trums Rissen die Durc11führung von Tagungen und Treffen
und stellt Tagungs-, Ubernachtungs- und Büroräume für
die Aktivitäten des Verbandes bereit.

3. Der Verwaltungsbereich nimmt im Auftrage kirchlicher
Körperschaften und Einrichtungen Verwalhmgsaufgaben
unter Wahrung ihrer Eigenständigkeit im Sinne von Artikel
53 Abs. 1 der Verfassung zentral wahr. Insbesondere han
delt es sich um folgende Aufgaben:

a) Finanzwesen,
b) Kirchensteuerwesen,
c) Personalwesen,
d) Liegenschaftswesen,
e) Melde-, Kirchenbuch- und Archivwesen,
f) Kassenwesen,
g) Bauwesen,
h) Revision.

(2) Die Aufgaben gemäß Absatz 1 Ziffer 3 können dem Kir
chenkreissverband grundsätzlich nur insgesamt übertragen 
werden. Der Verbandsausschuß kann Abweichungen nach 
Abstimmung mit dem zuständigen Kirchenkreisvorstand im 
Einzelfall ausnahmsweise zulassen. 

§4

(1) Der Kirchenkreisverband kann durch Vereinbarung
Aufgaben gemäß§ 3 für andere kirchliche Körperschaften und 
Einrichtungen übernehmen. 

(2) Die lJbernahme von Aufgaben, die über den Rahmen
der Aufgabenbeschreibung in§ 3 hinausgehen, erfordert eine 
Satzungsänderung. 

§5

(1) Leistungen gemäß§ 4 Abs. 1 werden den Leistungsneh
mern nach ermitteltem Aufwand tVollkosten) berechnet. 

(2) Die nicht durch Erstattungen gemäß Absatz 1 oder an
dere Einnahmen gedeckten Ausgaben des Kirchenkreisver
bandes werden durch Umlagen von den Mitgliedskirchen
kreisen gedeckt. 

(3) Die Umlagen werden je Arbeitsbereich gemäß § 1 Abs.
3 im Verhältnis der Schlüssel-und Einzelbedarfszuweisungen 
gemäß §§ 6,7 und 10 des Finanzgesetzes der Nordelbischen 
Kirche erhoben, wobei die Einzelbedarfszuweisungen nur zur 
Hälfte berücksichtigt werden. 

§6

(1) Die Organe des Kirchenkreisverbandes sind die Ver
bandsvertretung und der Verbandsausschuß. 

(2) Hat ein Kirchenkreis seine Mitgliedschaft einge
schränkt, so wirken die von diesem Kirchenkreis in die Ver
bandsvertretung und in den Verbandsausschuß gewählten 
Mitglieder bei der Beschlußfassung über Angelegenheiten der 
Arbeitsbereiche, für die keine Mitgliedschaft besteht, nicht mit 
und bleiben bei der Feststellung der Beschlußfähigkeit inso
weit unberücksichtigt. 

(3) Für jeden der in § 1 Abs. 3 genannten Arbeitsbereiche
wird ein Beirat gebildet. Seine Zusammensetzung und Aufga
ben regelt der Verbandsausschuß in einer Geschäftsordnung. 
Im Beirat sollen auch Vertreter derjenigen Körperschaften und 

Einrichtungen angemessen vertreten sein, die gemäß§ 4 Abs. 
1 Aufgaben an den Verband übertragen haben. 

§7

(1) Die Verbandsvertretung besteht aus je 15 Vertretern der
Mitgliedskirchenkreise, die von den Kirchenkreissynoden ge
wählt werden. Von den 15 Vertretern dürfen höchstens 5 Pa
storen und hauptamtliche Mitarbeiter sein. 

(2) Für die Mitglieder der Verbandsvertretung wählen die
Kirchenkreissynoden eine ausreichende Anzahl Stellvertreter, 
die in der Reihenfolge ihrer Wahl als Vertreter oder Ersatzmit
glieder eintreten. Die Stellvertretung der Pastoren und haupt
amtlichen Mitarbeiter erfolgt getrennt von der Stellvertretung 
der ehrenamtlichen Mitglieder. 

(3) Der Vorsitzende des Verbandsausschusses oder sein
Vertreter sind in den Sitzungen der Verbandsvertretung jeder
zeit zu hören. 

§8

Die Verbandsvertretung wählt für die Dauer ihrer Amtszeit 
aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und dessen 1. und 2. Stell
vertreter. Der Vorsitzende darf weder Pastor noch hauptamt
licher Mitarbeiter sein. Die Verbandsvertretung wird erstmals 
\"On dem dienstältesten der Pröpste der beteiligten Kirchen
kreise einberufen und bis zur Wahl des Vorsitzenden geleitet. 

§9

(1) Der Vorsitzende - bei seiner Verhinderung einer seiner
Stellvertreter - beruft die Sitzungen der Verbandsvertretung 
ein. 

(2) Die Einladung zu den Sitzungen erfolgt schriftlich unter
Mitteilung der Tagesordnung tunlichst unter Beifügung der 
Unterlagen für die Verhandlungsgegenstände mit einer Frist 
von mindestens sieben Tagen, auf deren Tnnehaltung nur aus 
zwingenden Gründen verzichtet werden kann. Die Verbands
vertretung tritt möglichst halbjährlich zusammen. Sie muß 
einberufen werden, wenn mindestens ein Viertel der Mitglie
der unter Angabe des Grundes oder wenn der Verbandsaus
schuß es verlangen. 

(3) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und ist für
die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Versammlung ver
antwortlich. Schließt er die Sitzung, so ist jede weitere Bera
tung und Beschlußfassung ausgeschlossen. 

(4) Der Vorsitzende kann auch Personen zu den Sitzungen
einladen, die nicht Mitglieder der VerbandsYertretung sind. 
Diese nehmen als Gäste an den Beratungen teil, wenn die Ver
bandsvertretung nicht im Einzelfall Abweichendes beschließt. 

§ 10

(1) Die Verbandsvertretung hat insbesondere folgende
Aufgaben: 
1. sie setzt die Umlagen fest;
2. sie beschließt den Haushalt des Kirchenkreisverband es und

nimmt die Jahresrechnung ab;
3. sie beschließt über die Grundsätze der Arbeit im Wirt

schaftsbereich und im Theologisch-Pädagogischen Bereich;
4. sie beschließt über den Erwerb, die Veräußerung und ding

liche Belastung von Grundeigentum und grundstücksglei
chen Rechten;

5. sie beschließt über die Aufnahme von Darlehen und Über
nahme von Bürgschaften;
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6. sie beschließt über die Errichtung neuer sowie Verande
rung und Aufhebung vorh,indener PL1rrstel1en so\\'ic· der
c;tellen der Mitnbl·iter des Kirchenl-;rei,\·erb,rndes;

7. ,ie beschlil'lst über '-:eub,rnten und \\'Csentliche b,1t1lici1L'
Veränderungen an Gebäuden des Kirchenkreisverbandes;

8. sie beschließt über sonstige Angelegenheiten von besonde
rer Bedeutung, die der Verbandsausschuß der Verbands
\Trtretung vorlegt oder die sie an sich 7ieht.
(::'1 l)1e tlPschlüssL' dL-r Verbandsn·rtrl'tung bedürfpn 1111tt'r

di.'n \'11r,rnssl'tzungcn des Artikels];--; dPr Vcrf,issung der C.e
nehmigung des Nordelbischen Kirchenamtes. 

§ 11

( 1) DiL' Mitglinlcr de, Verb,rnds,rn,sLhussL'S werdL•n \,lll
den l--_1rchenkreisn1rst:rnden gewählt ledPr der bdeili,;.',tcn 
KirchL•nkreise ist mit \ ier Mitgliedern wrtreten, die Mitglieder 
oder stellvertretende \.[itglieder von Kirchenkreisvorständen 
sein sollen. Dabei dürfen nicht mehr als die Hälfte der '.'.litglie
der Petstoren oder hauptamtliche Mitarbeiter sein. 

(21 1\ir diL' Mitglic•der des Verb,rnds,rnsschusses wählc•n die 
Kirclwnkreisnirst;inde Stc•llvertrder 111 der gll'ichPn .-\n/,1hl, 
die in der ReihenfulsL' ihrer \V,1hl ,ib \ t'rtreter oder ,ib l:r,,itz
mitglieder eintreten. Die Stellvertretung der Pastoren und 
hau.ptamtlichen Mitetrbeiter erfolgt getrennt von der Stelln-r
tretung der ehrenetmtlichen Mitglieder. 

n, Der Verbands,1usschuis wählt ,1us sl'iner Mitte· "L'iiwn 
\\ir,itzcndcn und dt•,,t'll Stl'llvl'rtrl'tc'ri..J.) l)er Vor,it/ende 
dLT \'erb,rnds\Trtrdung nimml mit bcr,1tc·ndcrStimmL' c1n clcn 
Sitzungen des Verb.:rndsc1usschusses teil. 

(1) Der Vcrh1nds,1u,schuß ist für dil' Cvsrhiiitsführung s,)
\\·ie tur alle AngclL')-',L'nlwilL>n dl's K1rclwnkrl'isverb,111de, /ll
st:md1,g, SO\H'it niclit L'ine Zusl,mdikl'it der Verbands\·L'rtre
tung begründet ist. 

(2) Der Verbandsc1usschuß bereitet die Sitzungen der Ver
bands\·ertretung n,r und führt ihre Beschlüsse aus. Er ist für 
Sl'ine \ Lißnahmc der \'l•rbands,·crtrctung VL'rantwortlich. 

( ,1 Der Verb,111dsc1u,schui� stL'llt die f.ntwiirk Lkr [ l,1t1s
b,,ltspl,1ne aui. Er ,en,·altl't d,is VerrnugL'l1 dt•s Kirchcnkrl'is
verbandes und \·erlugt über die Haushaltsmittel im R,üimen 
des Haushaltsplanes. 

i..J.) Der Verbands,n1sschuLl übt die Dienstaufsicht über Pa
sturc'n, Heamtc, /\,ngcstcllte und A1 bl·iter des Kirchenkrc•is,cr
b,mde, ,ms. Er trifft d ll' nntigen M,1iln,1hmen fiir die Hc,l'tnrng 
der n,n der Vcrbands\·crtrctung bc,Lhl,,ssenen Stelkn. Dil' 
Dienstaufsicht für die Revision wird vom Vorsitzenden der 
Verbandsvertretung ausgeübt. 

(5) Die geistliche Aufsicht über die Inhaber der Pfarrstellen
des Kirchenkreisverbandes übt in entsprechender Anwen
dung von Artikel 40 der Verfassung der Propst des Kirchen
kreises aus, in dessen Bereich der Pfarrstelleninhaber seinen 
Dienstsitz hat. 

(6) Außerhalb der Tagungen der Verbandsvertretung
nimmt der Verbandsausschuß in dringenden Fällen die Auf
gaben der Verbandsvertretung wahr. Uber seine Maßnahmen 
hat er der Verbandsvertretung auf ihrer nächsten Sitzung zu 
berichten. Die Verbandsvertretung entscheidet, ob die Maß
nahmen bestätigt oder geändert werden. 

(7) Der Verbandsausschuß tritt nach Bedarf zusammen,
mindestens jedoch viermal im Jahr. Er mug zusammentreten, 
wenn drei seiner Mitglieder es verlangen. Nach Ablauf der 
Wahlperiode bleibt er bis zur Neuwahl im Amt. 

(8) Der \'orsitzende des \·erbandsausschusses, bei Verhin
derung emer seiner Ste]l\·ertreter, führt den Schriftwechsel des 
Vt•rband,,llh,chusses und h,it die Heschhi'-"t' Lkr VL·rb,1nds
\'l'rtrt'tung und des \'crb,rnd,,1usschusSL'" ,lll'>/Uhihren. ln 
dringenden Fällen hat er einst\\·eilen das Erforderliche zu ver
anlassen. 

(9) Dt'r Kirchenkreis\·erband wird durch den Verbandsau5-
schuß \'Crtretc'n. Dieser h,rndl'lt im Rechts\·erkehr durch sei
nen V,,r,1t/endcn oder dt'"l'n Stl'lln·rtrdl'r und l'in weiteres 
Mitglied 

§ 13
(1) Die \litglieder der Verbandsvertretung und des Ver

bandsausschusses sind ,717 \ \ t•isungen der sie entsendendt•n 
Kiirpcr,chcitten nicht gebullckn. 

(2) l)k \"crbands\ertrl'tung und der \ L'rbandsausschu1;
können sich eine CeschMtsordnung geben. 

SH 
l)cr \·1,r,1tzende dl's \LTl•,mds,1usschus,L'' k1nn die Zl'ich

nungsbl'lu,gnis nach auL<cn und innen auf\ litarbeitcr der Lin
richtungen übertragen. \on der Übertragung ist der Ver
bandsausschuß in Kenntnis zu setzen.§ 12 Abs. 9 bleibt unbe
rührt. 

(!) Anderungen der S,1t/ung bl'durfcn der Anwesenheit 
von 3./ ..J. der Mitglieder der \"erbandsn•rtrt'tung und der Zu
stimmung \·on 3/ ..J. der Anwesenden. 

(2) Satzungsänderungen, die Erweiterungen oder Ein
schränkungL'll der /\ufg,1bc11 dL's Kirclll'nkrt•is\t'rb,mdcs zum 
l nh,1lt h,1l•L'll, bedürfen dl'r Zuslimmung d<'r kirchenkrciss\·n
odl'n alle1 bdciligtl'n KirchL·nkrc1se.

S 16 
(1) 7urn Ausscheiden eines Kirchenkreises und zur Aufl,_,_

sung dl'S 1--_irchenkreisn·rb,rndes sind übcrL·in,timrncndc Hc
schhissc· clcr Vcrb,mdsn-rtretung sowie der f...1rclwnk1l'iswn
oden der angeschlossenen Kirchenkreise C'riordt:rlich. 

(2) Ein Kirchengemeindewrband scheidet als Mitglied ge
mäis § 2 .-\bs. 5 aus dem Kirchenkreisverband c1us, wenn sich 
sein Tätigkeitsbereich nicht mehr ziuf das gt',,1mte Gebiet des 
Kirchl'n krei,es erstreckt 

(3) l m Lille dL'r Aulfosum: des Kirclll'nkrt'iS\'lTh,rndcs \\ er
den sich die beteiligten Kircl�enkreise über die Loernahrne der 
Mitarbeiter und über die Verteilung der finanziellen Folgela
sten rechtzeitig einigen. Soweit eine Einigung nicht zustande 
kommt, tragen sie die Folgekosten unter weiterer Anwendung 
des Verteilungsschlüssels des§ 5. 

§ 17
Die Neuwahlen zur Verbandsvertretung sollen jeweils in

nerhalb von drei Monaten nach der !\emvahl der Kirchen
kreissvnoden der Mitgliedskirchenkreise stattfinden. 

§18
(1) (Inkrafttreten)
(2) (Übergangsbestimmung)
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Stellenausschreibungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der Luther-Kirchengemeinde H ambur g-13a hrenfe ld  
im KirclwnkrL'is Altona wird diL· 2 .  f'fcnrstdle Yakant und ist 
zum 1. Jum 1994 mit einem Pa�tor oder einer Pastorin zu be
setzen. Der bisherige Pfarrstelleninhaber tritt zu diesem Ter
min in den Ruhestand. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des 
K 1rdwn\·Ln, Lindes. 

Die Luthergeml'indc h,1! ca. 4.700 Gemeindemitglieder, 
2 Pfarrstellen und 28 haupt- und nebenamtliche Jvlitarbeiter 
und l\llitarbeiterinnen (u.a. B-Kirchenmusikerin, Diakonin, Ju
gendmitarbeiter, Küster, Sekretärin, Erzieherinnen und So
zialpädagogin 1111 Kindert,1gesheim, Raumpflegerinnen. 
Hausmeister und Zivildienstleistende). 

Die Lutherkirche (1910). das alte Pastorat und das Gemein
dezentrum „I.utherh,1us" im :--.:ordbezirk sind durch den Au
t,,\-1cil111b,1u lßAB 7) und ent,�'lTchcndc• i'ubringer an den 
R,rnd der Cerneinde gerückt. liegen aber lcmdschaftlich reiz
n,11 im Lutherpark. Seit 1973 hat die Gemeinde ein zweites, 
me>dernes (;enwindezentrum „Luther King" im Südbezirk. 
Zu Bahrenfeld gehören alte Vorortvillen und Reihenhäuser 
ebenso wie Hochhäuser im sozialen Wohnungsbau. Ca. 25';'; 
der Gemeindemitglieder ;;ind Senioren; es wächst durch Zu
zug der Anteil der jungen Familien. Im Stadtteil nimmt der 
Anteil der AusLinder zu. Innerhalb des Gemeindegebietes 
lit·gt eine Schule für mehrfach behinderte Kinder und ein 
st.;�tliches Alten- und Pflegelwim mit eige1wm Seelsorger. 

E,; gibt cinv etablierte Seniorc'narbei t ! Kreise, Freizeiten etc.), 
Z\\'Ci biblische Gesprächskreise, eine rege Konfirmanden<lr
bcit. offene f11gendarbeit und eine neu initiierte Projekt- und 
Cru ppenarbc•it mit Jugendlid1,'ll und \ lissions- und Handar
beitskreise mit jährlich Z\'llei Gemeindebas,uen. Weitere 
Schwerpunkte der Gemeinde sind die Kirchenmusik (Kanto
rei, Konzerte und Kindersinggruppe), die KindercHbeit (der
zeit vier Mutter-Kind-Gruppen, Familienfreizeiten, Da bybasa
re, Kindergruppen, KindcrgL1ttesdienste) zusammen mit dem 
Kindertagesheim und der Besuchsdienst für Seniorengeburts
t,,gl' und Krc1nke. Das vielfältige Cerneindeleben findet seine 
Mitte und Inspiration in den Gottesdiensten. 

Der Kirchen\'orstand sucht eine Pc1,tnrin oder einen Pastor, 
die. der den Gottesdienst als wichti;;c·, Ce.�chehen des Ge
meindelebens versteht und hier mit Liebe und Engagement 
wirken möchte. Wir suchen eine Persönlichkeit mit der Bereit
schaft. mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. dem an
deren Pastor (derzeit noch PzA) und dem Kirchen vorstand 
zusammenzuarbeiten. b gilt, die lebendigen Traditionen zu 
pflegen. was sich z.B. in den traditionell pfarramtlichen T;üig
keiten rnederschliigt, aber auch neue Ideen kooperati\' umzu
setzen und integrierend \'erschiedene Lebens- und Frörnmig
keitsstile aufzunehmen - ohne eigene Positionen, Kenntlich
keit und Ühl'r/e11�ung ,mfzugeben. Zu den J,i,lwr 
unterversorgten oder wenig be,Khteten Bereichen der Ce
meindearbeit zählt die Elternarbeit, die Arbeit mit 30- bis 
:,0jährigen und mit C.in)';lcs .. \uch die offenere Erw<1chs,·1wn
arbeit (z.B. durch Genwindeabende oder ein ,,Cafe") wären 
mögliche Arbeitsfelder. Die Luthergemeinde und ihr Vor
stand sind aber offen für eigene \orstellungen und Schwer
punkte des neuen Pastors/ Lier neuen Pastorin. Ein Pastorat 
steht in unmittelbarer Nähe der Kirche und des Lutherhauses 
zur Verfügung. Bus-und S-Bahn-Anbindung sind gegeben. 

Bewerbungu1 mit ,lllstührlichem, handgeschriebe1wn Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Altona, Schmc1rjec;tr. 28, 22767 Hamburg. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Pastor z.A. Wehde, Bernadottestr. 7a, 
22763 Hamburg, Tcl.040/894918, der Vorsitzende des Kir
chenvorst,rndes, Herr Kuhlmann, Te 1. 040 / 891782, und Propst 
Hc•rbergl'r Schmarjestr. 2:-:, 22767 Hamburg, Tel. 
U40 / 39K25280. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs\ Vochen nach Erscheinen 
clic•scr Ausgabe des Gesetz-und Vcr,,rdnungsblattes. 

Az.: 20 Luther-KG HH-Bahrenfeld (2)-Pl/Pl 

* 

1 n der Ev,mgelischen Stiftung AI q c rd 1, rf mit dem Dienst
sitz in Hamburg ist das Amt einer Pastorin für die Seelsorge 
im EYangelischemKrankenhaus Alsterdorf vakant und umge
hc•nd rnil c•iner Pastorin zu besd/L'n. Die Besetzung erfolgt 
durch Berufung des Vorst,rndes der Ev,mgelischen Stiftung 
)dsterdorf auf Zeit (zunächst für 5 Jahre) bei gleichzeitiger Be
urlaubung durch die ."\ordelbische Ev.-Luth. Kirche. 

Die Stelle kann auch mit einer theologischen Mitarbeiterin 
besetzt werden. 

Die Evangelische Stiftung Alsterdorf unterhältern Kranken
haus mit 203 Betten (je drei Stationen Chirurgie, Innere Medi
zin und P,vchiatrie). Dort werden c1uch die Menschen mit Be

hinderungen behandelt, die in der [\·,rngelischen Stiftung /\1-
,tL'rdort \\·,,hnen. 

Die Pastorin für die Krankenhausseelsorge hat Teil an den 
}·,,�tornlen und seelsorgerlichen /\ufgc1ben des Pfarramtes. 

Die Stelle ist verbunden mit der Leitung der Alsterdorfer 
Schwesternsch,,ft. 

Wir suchen eine diakonisch engagierte Pastorin theol. Mit
arbeiterin mit pastoralpsychologischer oder \'ergleichbarer 
Zusatzausbildung. 

ln der Evangelischen Stiftung Alsterdorf arbeiten zur Zeit 
3 300 Mit.Hbeiterinnen und 'vlitarlwitcr. 

Die Stiftung engagiert sich u.a. auf folgenden Arbeitsgebie
ten in dc•r Arbeit mit Menschen mit Behinderungen (1_2C:,() 
\ \' uhnpJ;üze), im E\'angelischen Kr.rnkenh,1lls (203 Plätze), im 
Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus (seelisch Kranke) (285 
Plätze), im Werner-Otto-Institut (sozial-pädiatrische Ambu
lanz und 20 Plätze), in der Werkstatt für Behinderte (540 Plät
ze). 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Vorstand der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf. 22292 Hamburg, Dorothea-Kasten-Str. 3. 

Weitere Unterla)';en sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilt der Dird.Jor der Evangelis,-:1,·n Stittung Al
sterdorf. Pastor 13aumbach. Tel. 040 / 50 77 32 2D. 

Ablauf der Be,\,erbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausg,ihe ,h·o Cesl'lz- und Verordnunsc,blc1ttl';,. 

Az.: 2U Lvangelische Stiftung Abterdorf (6) - P I/P 2 

In der Kirchen)c;c'llll'imlc St. Lorenz in L ü L, l' c k im Kirchen
kreis Lübeck ist di(• 1. Pfarrstelle vakant und umgehend mit 
einem Pastor oder einer Pastorin zu beseL•en. Der bisherige 
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I':.0.:-:·,:eLeninhaber ist nach 22jähriger ntigkeit in dieser Ge
:11c ;n,k I l'rstorben. Die Besetzung erfolgt durch \N,1hl des Kir
. hc•:11 ,,r<,t,mcks.Un"c·r,· ,1rn Lii hl'ckl'r l Lrnplh,1hnhuf gl'lq_>,c·nc 
K1rc hc ,, urck 1899-1 •Jili \ crb,mt. Sie i<,l \:.ichfolgl'rin d1T 1. St. 
Lorenz-Kirche von 1660-errichtet auf dem ehemaligen Pest
friedhoi von 1597. Der '\ame unserer Gemeinde führte zur Be
zeichnung der westlichen Vorstadt als Lübeck-St. Lorenz. 

Gegenüber der Kirche liegt das Pastoral. Das aus der Grün
dl'r /L'il '>l,1mrnende C,c·l·<1udL' \\'ird für den i\mtsn.icht,,l.gc-r 
u rn f ,1 ""L'nd rl'llO\'icrt

Zur Zeit werden die neugotische Küche und auch die rn
mantische Orgel restauriert. Wir beabsichtigen, das Osterfest 
199.Jc ,,-ieder in der Kirche zu feiern. Zur St. Lorenz-Gemeinde 
gehciren 5.200 Gemcrndcglicder; sie ist in zwei Pfarrbezirke 
gl'glicdcrt. Die 2. f'f.1rrstl'lle ist bcsd/t durch zwei l'ast, ,rinnen 
im l'lll_gl'schr:inktl'n flic•nst,·crhiiltnis IL'ine l'z.i\.LDer l. l't,1rr
bezirk besteht aus einer Bebauung <1us der Gründerzeit. Die 
Altersstruktur der Be\·ölkerung ist im \ \" andel begriffen, und 
dadurch verändert sich z.Z. auch die Gemeindearbeit zugun
sten jüngerer Gemeindeglieder. 

'\.l'l1cn dl'r Fortsd/ung cfrr bcskl1l'nde:1 1\rb1•ihb1•rl'ichc· ist 
R,wm ti1r eigenl' lniti.1lin'n. Den Be\,·c•rbL'I' / die> Kc'IH·rbc·rin 
en, arten die im letLten Jahr eingestellten \1it.u-beiter: Diako
nin. Organic;t und Kiister sowie die erfahrene Gemeindesekre
t:irin. eine Euieherin und ehrenamtliche \litarbeiter. 

Im Stadtteil befinden sich alle Schulen, auch Kindergärten 
S(>\, ic· Kindcrspielgrn11 r1L'n in 1kr eigc1wn Ccnwinde. 

B,·1,,·rbungcn 1rnt ,1L1„führliclwm. h,111dgc•schrid1cn,'n Le
be115l.1 ut sind zu richten iln den Herrn ['rnpst des Kirch"nkrei
ses Lübeck, Bäcker5tralie 3-5, 23564 Lübeck. 

\ \·eitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Pastnrin Kehring- lbold, Steinrad er\\' eg 18, 
2:;=;=;.� Lübl'ck, Tel. 1)-t:; l · 4 24 92 und J'n >J-1St Dr. H,1c,sclm,mn, 
füch'J,tra!�e 1-:;, 2,=ih-l- Lübeck, Tc·l 11-1 =; l / 7LJ 02 01. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs\ \'ochen nach Erscheinen 
dieser .--\usgabe des Cesetz- und Verordnungsblattes. 

Az. 20 St. Lorenz in Lübeck (1)-P II r 3 

In der Pauls-Kirchengemeinde zu Schenefeld im Kirchen
kreis Blankenese ist die 1. Pfarrstelle ,·akant und umgehend 
mi! einem Past,1r ndcr c>it1er Pastorin zu bcsl'lzen. Die Bc",d
z1111,� c•rtolgt durch \\' ,1h I des Kirch1'1l\ ,,rsl,rnde.,_ 

Sc ht'neldd fü,gt ,1rn \ \ L'Slrand \'On Hamburg. Die Cenwi ndc 
hat ca. 5.000 Mitglieder aus meist mittelständischem Milieu. 
Kirchliche Präsenz wird in un�ercr kleinstädtischen Struktur 
mit eigenem Selbstbewußtsein erwünscht. Alle Schulen sind 
am Ort, und ein geräumiges Pastorat ist vorhanden. 

Bei uns finden sie eine aktive ,.Junge Gemeinde", eine \'iel
fältige Altenarbeit und einen lebendigen Musikbereich vor. 
Zur Gemeinde gehört außerdem ein großer Kindergarten, und 
wir sind federführend an der örtlichen Sozialstation beteiligt. 

Unsere Gemeinde befindet sich in einem Prozeß der Be
standsaufnahme und Neuorientierung. Wir suchen deshalb 
jemanden, der Lust hat, konzeptionell an dPr Entwicklung 
und Entfaltung des Gemeindelebens der Paulskirclw in Zu
sammenc1rbeit mit Kirchenvorstand, Kollegin, haupt- und eh
renamtlichen Mitarbeiterinnen mitzuwirken. Dabei wird die 
Aufteilung der Arbeitsgebiete der 2 Pfarrstellen neu struktu
riert. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
bl'nstw f sind /.LI richten ,111 die Fr.1u Priipst111 db Kirchenkrci 
Sl'S Kl,rnh·nL'sl', Durmienstr,ll!l' 1 ,1, 22'i87 1 l.1ml,urg. 

Weitere Unterlc1gen s111d ,rnf Anforclt-rung em/.ureicl1cn. 
Auskünfte erteilen P,1storin z. A. Otterstein. Lornsenstrafsc 
150, 22869 Schenefeld, BeLirk Hamburg, Tel. O.Jcll / 8 30 05 OS. 
der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Herr Knaack, 
Krokus\\'t'g 3, 2286q Schenefeld, Be?irk Runburg. Tel. 040 
810 812h. und l'riipstin Ll'hmc1nn-Stickcr, IJl>rmienc,tr.i!�e I c1. 
22'i87 l 1.1mhirg, Tel. 04() :-.h 12 76. 

Ablauf der Bewerbungsfri,;t: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Au,gabe des Gesetz- und Verordnungsblilttes. 

Az.: 2l1 f'c1ul,;-KG. Schenefeld (1) P 1/P 1 

Stellenausschreibungen 

Der 1-s:irclwnkreis St()rm,1rn sucht 

eine päd,1gogische Mitarbeiterin/ 
einen pädagogischen Mitarbeiter 

zur Leitung des Jugcndheinws Lichtensee in Hoisdorf, nord
östlicher Einzugsbereich Hm Hamburg. Es ist eine ganzjährig 
lw\\'irt�chc1tlcle Frl'izeit- und T,1gungsst<lttc mil =il Pliiln'n für 
die JugL'ncl.irbeit der c;lllrm,1rn1'r Kirch1'ngt·nwinden sm\ic· 
,rnch tür ,1ui<l'rkirchlid1c Cruppen. 

Zur Knnzeption gehört. d,11� es auch und gerilde von Ge
meinden und Einrichtungen genutzt werden ,l1ll, die mit sn
zial benachteiligten Kindern und Jugendlichen arbeiten. 

Fs iq dvm Jugcndpf,nr,iml /ugcnrdnl'l und in di,' Struktur 
und inh,1ltliclw i\rb1'it cks �irchcnkreisiugt•nc1wcrkec, einge
bunden. l)1l' l\litc1rbeitcrin der .�1il<1rbl'iler ist \•litglic,d de" 
Teams des Jugendpfarr<1mtes. 

Zu den .--\ufgaben gehören 

- die }1ädagogische Leitung des Hauses und die Organisation
dl's t IL-imbctriebcs

i\u�- und f-'orlbildu ng o·hre'!l.1mlliclwr Jugc·ndgruppl'nkik
rinncn und -leikr

-- Beratung und Begleitung hauptamtlicher \füarbeiterinnen 
und \ litarbeiter in der Jugendarbeit 

Wir en,·arten: 

- Frl.1hrun1c, in dl'r p;idc1gll,1.;i�clwn 1\rbl'it mll lugc•ndliclwn

Llcrci t,clul l zur il',1111c1rl,l·i l

-- Fähigkeit zur Koordination und Organisatic>n eines Heim
betriebes 

Die Mitgliedschaft in der fa,. Kirche ist Voraussetzung. Die 
Vergütung erfolgt ni!ch dem KAT-.r-..JEK. Eine Dienstwohnung 
steht zur Verfügung. 

Bewerbungen sind zu richten an den Kirchenkreisvorstand 
des Kirchenkreises Stormarn, Rockcnhof 1, 22359 Hamburg. 

Auskünfte erteilen Frau Pröpstin Emse, Tel. 040 / 603 143 34, 
sowie das Team des Jugendpfarramtes, Tel. 040/ 603 143 45,-
46,-48,-49,-50. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattc's. 

Az.: 30- Kirchenkreis Stormarn -- E 2 
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ln der Ev.-Ll1th. Kirchengemeinde „Zum Schifflein Christi" 
Ser,'l'lz (b,·i l .u L1eck) i�t cfü· 

B-Stelle für Kirchenmusik

wiederzu beset;,en. 

Die Kircheng,·meinde Sc·n·et;, liegt im Vorst,1d tbnL·ich ;wi
schen Lübeck und Ostsee und hat 3.33lJ Gemeindeglieder. lm 
guten Miteinander der ]\;fitarbcikr vvird ein ,1l1wechslungsrci
ches Angebot tur unsere Gemeinde ge�taltet. 

Die bisherige· Stelleninhaberin hat ül1cr liinge Jahre hinweg 
sehr erfolgreich Chorarbeil prakti,'iert •:nd su bestehen nt>ben 
der Kantorei ein Posaunenchor und ein Seniorensingkreis. 
Uic•:--c Gruppen w,irkn nun ,1uf c·ine Kirchenrnusikc·rin/ c·inen 
Kirchl'nrnusiker, die der sie liebe\·oll weiterführt. 

\ \ ir wunschen auch für die Kinder-und Jugendarbeit neue 
Akzente. sowie Offenheit iür das neuere Liedgut. 

ln unserer Gemeinde existiert auch ein Fördl'rverern tür Kir
chenmusik, der sich ti.ir alle Belange der Kirchenmusik ein
setl.t. 

.\n Instrumenten sind neben der Kemper-Clrgcl I H 19) in un
sert>r Kirche L\\Ü Kl,wiere im ger,rnnugen Gemeindehaus so
wie Blechblasinstrumente und Orifsches Instrumentarium 
\ urhandcn. 

Für dit> Anstellung ist die B-Prüfung erforderlich. Die Ver
gütung erfolgt nc1ch K/\'1-'d:K, und bt.·1 der\ Vohnungssucbe 
sind wir gern behilflich. 

l.3ewerbungen ridüen Sie bittt' bis zum I c;_ l l. l lJYJ an: Uen 
KirchenHirstand der Kirchengemeinde Sereetz, Ringstr. 25, 
2J() l l Sncctz. 

. --\uskunft erteilen: Pastor Tj. Tammen, Tel: 04"i1 39 2:'i 22. 
Knd1enkrcismusik\, art M. \Vest, Tel.: ll4521 S4 OLi. 

Uie b .-Luth. Kirchengemeinde Plön im Kirchenkreb l'li:in 
�ucht zum l. August 19q4 

einen hauptamtlichen Kirchenmusiker 
oder eine Kirchenmusikerin 

(U-':itelle, lUlJ%) 

Die Kirchc'n�'-·nwi nde l'li,n h.i t dw<1 '1()()() CL'nll'i nJq:,,lic·dL·r, 
drei Kirchen im Stadt- und zwei 1m Landbezirk. Fünt Pa;;toren 
teilen sich die ,rnfallenden Aufgziben. s\ls Kreis,ti1dt verfügt 
l'lc,n über ,ille ::,chuL1rten und ist Mirtelpunkturt in der „Hol
steinischen Schweiz". 

Der künftigen Stelleninhaberin/ dem künftigen Stelleninha
ber übliegt die kirchenmusikalische Arbeit schwerpunktmäß
ig an den im Zentrum gelegenen Kirchen: In der Nikolaikirche 
steht eine 25 Jahre alte dreimanualigc Führer-Orgel (Wilh.ha
ven) mit 38 Registern. Sie ist in sehr gutem Zustand. In der 
Nikolaikirche findet sonntags der Hauptgottesdienst statt 

Die kleine Johanniskirche, üben�·iegend für Wochenschluß
andachten, Amtshandlungen und kleine Konzerte genutzt, 
besitzt eine 1992 restaurierte ca. 1SO Jahre alte einmanualige 
Marcussen-Orgel mit 6 1 /2 Registern und angehiingtem 
Pedal. 

Zum Dienst gehört 14-tägig Gottesdienst im Altenheim. 

An der l'lön1cr O�t1crkirche besteht eine nebenamtliche 
C-Stelle.

Uer Kirchenn,rsland wünscht �ich eine engagierte K1rchen
mu,ikerin ·einen eingagierten Kirchenmusiker, die 1 der die 
J\rl•ctt mit den Chören Wl'itnfülut (Kerntorei mit ca. 50 'dit
gliedern, Kind.er- und Jugendchor), Gottesdienste und Amts
hand lung'-'n rnusik,1li,ch rnitgcst.1ltd, ncucn_·m Lic·dgut gl'
genüber aufgeschlossen ist und auch jungen \ilenschen das 
Sing,·n und Mu,i/iL•rcn in Ll('f Kirdll' nc1lwbringt. 

Bei der Besch,,ffung einer Wohnung ist die Gemeinde be
hilil1d1 

Die Anstellung erfolgt im A.ngestelltenverhiiltnis nach dem 
Kirchlich1..•n 1\ngl'stelltl'n-L1ritvl'rlr,1g lK;\T-:\EKl. dl'm K1r
chc\1musikergesetz und der allgemeinen Dienstordnung tür 
Kirclwnrnusiker in der Nordc•lbis,-hen E\·.-[ ,u th. Kirche. 

\,\eitere Auskünfte erteilen die Vorsitzende des Kirchem-or
standes, Frc1u I klga l-Linsl'n. odl'r dl'r stc-lln'rlrctendl' Vorsit
z.ende, P,,stor Friedrich Wackernagel. Bewerbungen mit den 
übhclwn L-ntc•rl.1gl'n 1,·enfrn bh :;um �(l NoH•mlwr 7Cl9'.h·rbe
ten an den Kirchenvorstand Plön, .\1arkt 26, 24306 Plön, z.Hd. 
Frau Helga Han,en. 

In ,kr F1·.-Luth. Kir,Jwngc•nwindL• Sl·gcbcr,l-'. ist eine' 

B-Kirchenmusikerstelle
!.ca. 23 Stund,•n)

zum 1.1.1994 c,der sp,iter neu zu bt·setzPn . 

Aufgabenbereich: 
Neben den Sonntagsp:otte�dicnstcn in dc'r Vc·rsi:ihner-Kirchc 
(Kemperurgel, ll, lh) und wenigen Amhhandlungen Cl ramm
gen, Taufen) sl'll der Schwerpunkt der Arbeit in der Musik mit 
Kin,krn l1q.;cn. '-kb1..•11 dt'm Singen im Kindcrg,irtu1 und mit 
den Kinderchiircn im l.3ereich der \-ersöhner-Kirche ist zusi,tz
lich c111 die• LJbcrn,1h111c· der\ mh,1ndcnl'n Kinder,1rbc'it im Be
reich der St. Marienkirche 1A-Stelle) gedacht (Kindergarten, 
Sp.-it/l'Il lind Kindcrchor) und auch ,711 diL· L·inc•, ßeerdigungs
tilges in St. Marien. 

Die 1\11.,tvllung erf,,Jgt n,1,h dl'm Kirchlichc•n J\n\..',c'stl'',1,tc>n
Tariivertrcig (K--\ T-NEK). 

llL'\\Trb,·rinn,·n und llewc•rbcr. die sich be�,,nder, 1:u musi
kalischer Kinderarbeit hingewgen fühlen, werden um ihre Be
werbung gdwtr·n bis /Um 1 .11.1 qo:;_ Sit• ist :;u richtc>n an ckn 
Vorsitzenden des KirchenH1rstandes ':iegebt'rg, Herrn Gun
doli Strache, Kirchplatz 2 a, 23795 Bad Segeberg. 

Auskünfte erteilen gern: Pastorenehepaar Sieg-Pommere
ning, Matthias-Claudius-Weg 5, 23795 Bad Segeberg (Tel.: 
04551 / 4643) und KMD Jürgen frielinghaus, Grulse Seestr. 11, 
23795 Bad Segeberg (Tel.: 04551 /3628). 

U.U, besteht die J\,foglichkeit, zusätzlich Unterricht in der
Kreismusikschule zu erteilen. 

Bad Segeberg ist Kreisstadt (15,000 Einwohner) und liegt im 
Dreieck der Städte Hamburg, Lübeck und Kiel. Alle Schular
ten am Ort. 
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Personalnachrichten 

Frn,111 n t: 

Mit \\irkung vom 16. September 1993 der Pastor Hans-Urich 
\·on der  Fecht, bisher in Cn,Fsult, zum Pastor der 
1. Pfarrstelle der Christophorus-Gemeinde zu HH-Hurn
melsbütteL Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Nord-;

mil \\'irkung \'Um 1. Sq,tcmbL·r ]99:', div l',htorin z.A. F'.l'11,1le 
J ll h 1 J.L. in I l<1mbur,g-Harburg, bei ;-;kicl1/L'ilign liq.;ri111-
d ung eines Dienst\ erhallnisses als l\1storin auf Lebenszeit 
zur '\Jordelbischen E\·.-Luth. Kirche St. Johannes-Kirchen
gemeinde Kremperheide, Kirchenkreis Münsterdorf; 

mit \\.irkung vom 1. Oktober 799:', der Pastor z.A. Tll()mas 
\] ,,! IL'r, /.7. in H,-rzhorn, bl'i glcicl1/l'itigl'r BL'gr1111,Jung 
L'in,•-, Uil'nstn·rh,1ltniss,·s ,ils l\1:-,t,,r auf Ll'bl'nS/l'lt /llr 
.'\ordelbischl'n [\·.-Luth. Kirche Lum l'astur der 1. Pfarr
stelle der Kirchengemeinde Barm,;tedt, Kirchenkreis Rant
zau. 

fkst:itigt 

l\lit \\irkung vorn 1.111.199'.l die \\,1hl des l'astor-, /. A. 
Chri�tian Eis sing, z.Z. in Osdorf. bei gleichzeitiger 
Begründung eines Dienstverhältnisses als Pastor ,,uf 
Lebenszeit zur .'\ordelbischen E\·.-Luth. Kirche, zum 
Pastor der Pfarrstelle der Vater- L nser - Kirchengemeinde 
Osd,irf-Fdrn-Lindh,1ft, KirclwnkrL•i-, Lckernfiirdc; 

mit \\irkung nim lii.lll.1993 dil' \\,1hl dl'o l'<ist,,r, / .. A. 
Henning K iene, /.Z. in Rendsburg, bei glcichLeitiger 
Begründung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf 
Lebenszeit zur �ordelbischenEv.-Luth. Kirche zum Pastor 
der Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Clemens Amrum, 
Kir,·lwnkreis Süd t11ndern; 

mit\ \'irkung \·Lnn l. Ukt"bcr l L)L)l die\\ ,1hl der l'ast11rin \ Li i k(, 
\\·est p h,d-G e ick,  z.Z. beurli1ubt, zur l'a�torin der 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde St . .\lichaelis in Schuby, 
Kirchenkreis Schles1\'ig. 

lkrukn: 

Mit\ \'irkung vorn 1. Dezember 1991 auf die D,iucn·on 7 Jahren 
der Pastor Friedhelm P ie  per, bisher in Kiel-Kroog. zum 
Pastor der Pfarrstelle des Kirchenkrebes Kiel für Jugend
,ubeit. 

lingdührt 

Am 29. August 19')3 d,-r Pastor Johannes Born  hold t ,1]s 
Pastor in die 1. Pfarrstelle der Erlöser-Kirchengemeinde 
Uetersen, Kirchenkreis Pinneberg; 

am 29. August 1993 der Pastor Rüdiger Burz eya als Pastor in 
die 1. Pfarrstelle der Friedens-Kirchengemeinde Altona, 
Kirchenkreis Altona; 

am 5. September 1993 der Pastor Steffen Gör n i t z als Pastor 
in die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Stellingen, 
Kirchenkreis Niendorf; 

am 2"1. ,--\ u�u,t 1 'l'r'> dil' 1 ',1sh 1ri n fc\·,1 J ü r g L' n, l' n ,1ls l',btorin 
in die Pfarrstdlc dec. Kirchenkreises ,\lt-1 lamburg für 
Krankenhausseelsorge ,1 m Hafen- und Trnpenkranken
haus in Hamburg; 

am 29 .. -\ugust 1993 der Pastor Christoph T re t,,w als Pastor 
in dil' :' .. l'farrsll'lll' d,·r Kirrlwngcml'md,, Flintbck, Kir
clwn k rci, '.\!1·11111ü nstcr: 

am 30. \lai 1993 der Pastor .\lartin Walbgott  als Pastor in 
die Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. �icolai zu Alten
gamme, Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Bergedorf-; 

am 4. Se},tcmbcr 199,1 der t'astor Hartmut\\' a 1 t e  r als Pastor 
in di,· ::' l'farrstclk dL'' K irchcnkrl'iscs --\lton,1 fiir die 
Uicn,tk1,tung mit bc-,,,ndl'rl'rn Auftr,1g; 

am 29 .. August 1993 der Pastor Dr. Hartmut\\. ei ss als Pastor 
in die 1. Pfarrstelle der \lelanchthon-Kirchengemeinde in 
Lübeck. Kirchenkreis Lübeck; 

am :2:2. ,\ugusl 1993 derPast,lr Helmut vVi 11 kom m als Pastor 
in diL• l 'f.1rrstdle der Kir,-lwngl'meindcSt. \ J,1rtin Oclixdorf 
- lt/L'hUL'. Kirchenkrl'i:, \lunstcrdort;

am 5. September 1993 der Pastor Stefan \\'ol fschütz als 
Pastor in die 23. Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche zur Dienstleistung mit besonderem Auftrag (Vor
bereitung und Durchführung des Kirchentages 1995) in 
1 l,,mburg). 

Verlangert: 

Die Beurlaubung des Pastors Prof. Dr. GüntherG aß mann für 
eine Tätigkeit beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf 
über den '.ll. Dezember 1993 hinaus bis (•inschliPßlich 
'.ll ,--\ugusl 1994; 

dil' hL'i,tcllungdcs l'asturs l \lil1Lirpfarrer) J llh,rnnes W c r n er  
für den hauptamtlichen Dienst in der Militärseelsorge um 
l Jahr über den 30. September 1993 hinc,us.

l3L',HI tl ragt: 

Mit Wirkunh \·om 1. Okt,,hn 1993 dL'r f',hl\1r 1.A. Wolfg,rng 
Buten, 1..Z. in l larndurl, im Rahmen seines Dienst\·erhäll
nisses als Pastor auf Probe zur Nordelbbchen Ev.-Luth. 
Kirche mit der Verwaltung der 2. Pfarrstelle der Kirchen
gemeinde St. Johannes Schacht-Audort, Kirchenkreis 
Rendsburg (Auftragc;;indl'rungl. 

Lntlasscn: 

Mit Wirkung vom 12, August l 993 der Pastor (Militärdekan) 
Dr. Heinz Zim m e rmann-Stock auf seinen Antrag aus 
dem Dienst der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zwecks 
Übernahme in das Bundesbeamtem·erhältnis. 

l n  den Ruhestand \'ersetzt:

Mit Wirkung vom 1. Januar 1994 der Rektor Pastor Dr. 
Claus-Hinrich Fei lcke in Flensburg, 
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